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100/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Herbert Kickl, Dr. Susanne Fürst, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 26.11.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 26.11.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. 
Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 57/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 1. Art. 70 lautet:  

Artikel 70. (1) Der Bundeskanzler und auf seinen 
Vorschlag die übrigen Mitglieder der Bundesregierung 
werden vom Bundespräsidenten ernannt. Zur Entlassung 
des Bundeskanzlers oder der gesamten Bundesregierung 
ist ein Vorschlag nicht erforderlich; die Entlassung 
einzelner Mitglieder der Bundesregierung erfolgt auf 
Vorschlag des Bundeskanzlers. Die Gegenzeichnung 
erfolgt, wenn es sich um die Ernennung des 
Bundeskanzlers oder der gesamten Bundesregierung 
handelt, durch den neubestellten Bundeskanzler; die 
Entlassung bedarf keiner Gegenzeichnung. 

  

„Artikel 70. (1) Der Bundeskanzler sowie die 
übrigen Mitglieder der Bundesregierung werden vom 
Nationalrat auf Grund eines Vorschlages des 
Hauptausschusses gewählt.  

Artikel 70. (1) Der Bundeskanzler und auf seinen 
Vorschlagsowie die übrigen Mitglieder der 
Bundesregierung werden vom Bundespräsidenten 
ernannt. Zur EntlassungNationalrat auf Grund eines 
Vorschlages des Bundeskanzlers oder der gesamten 
Bundesregierung ist ein Vorschlag nicht erforderlich; die 
Entlassung einzelner Mitglieder der Bundesregierung 
erfolgt auf Vorschlag des Bundeskanzlers. Die 
Gegenzeichnung erfolgt, wenn es sich um die Ernennung 
des Bundeskanzlers oder der gesamten Bundesregierung 
handelt, durch den neubestellten Bundeskanzler; die 
Entlassung bedarf keiner Gegenzeichnung. 
Hauptausschusses gewählt.  

(2) Die Mitglieder der Bundesregierung müssen 
nicht dem Nationalrat angehören, aber zum Nationalrat 
wählbar sein. 

(2) Die Mitglieder der Bundesregierung müssen 
nicht dem Nationalrat angehören, aber zum Nationalrat 
wählbar sein. 

(2) Die Mitglieder der Bundesregierung müssen 
nicht dem Nationalrat angehören, aber zum Nationalrat 
wählbar sein. 

(3) Wird vom Bundespräsidenten eine neue 
Bundesregierung zu einer Zeit bestellt, in welcher der 
Nationalrat nicht tagt, so hat er den Nationalrat zum 
Zweck der Vorstellung der neuen Bundesregierung zu 

(3) Werden vom Hauptausschuss der Bundeskanzler 
oder die übrigen Mitglieder der Bundesregierung zu 
einer Zeit vorgeschlagen, in welcher der Nationalrat 
nicht tagt, so hat der Bundespräsident den Nationalrat 

(3) WirdWerden vom Bundespräsidenten eine neue 
Hauptausschuss der Bundeskanzler oder die übrigen 
Mitglieder der Bundesregierung zu einer Zeit 
bestelltvorgeschlagen, in welcher der Nationalrat nicht 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
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einer außerordentlichen Tagung (Art. 28 Abs. 2) 
einzuberufen, und zwar so, dass der Nationalrat binnen 
einer Woche zusammentritt. 

zum Zweck der Wahl der neuen Bundesregierung zu 
einer außerordentlichen Tagung (Art. 28 Abs. 2) 
einzuberufen, und zwar so, dass der Nationalrat binnen 
einer Woche zusammentritt.“ 

tagt, so hat erder Bundespräsident den Nationalrat zum 
Zweck der VorstellungWahl der neuen Bundesregierung 
zu einer außerordentlichen Tagung (Art. 28 Abs. 2) 
einzuberufen, und zwar so, dass der Nationalrat binnen 
einer Woche zusammentritt. 
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